
Am 01.07.2007 trat das 
Gesetz zur Änderung des 
Wohnungseigentumsge-
setzes (WEG-Novelle) 
vom 26.03.2007 in 
Kraft, welches erhebliche 
Änderungen und Neue-
rungen nicht nur für den 
Verwalter von Woh-
nungseigentumsanlagen, 
sondern auch für den 
einzelnen Wohnungsei-
gentümer mit sich 
bringt. 

 

 Im Einzelnen: 
 

 1. Teilrechtsfähigkeit 

Die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft ist 
nunmehr entsprechend 
einem früheren Urteil 
des Bundesgerichtshofes 
vom 02.06.2005 teil-
rechtsfähig (§ 10 Abs. 6 
WEG) was bedeutet, 
dass die Gemeinschaft 
der Wohnungseigentü-
mer selbst Rechte erwer-
ben und Pflichten einge-
hen kann. Verträge mit 
Handwerkern können 
also ab sofort mit der 
Wohnungseigentümerge-
meinschaft als solcher 
abgeschlossen werden, 
wobei diese dann auch 
mit ihrem Vermögen für 
die entsprechenden For-
derungen haftet. 
 

 Daneben haftet für sol-
che Forderungen auch 
noch der einzelne Woh-
nungseigentümer, je-

doch nicht mehr (wie 
früher) in voller Höhe, 
sondern nur noch nach 
dem Verhältnis seines 
Miteigentumsanteils.  

 Hat also beispielsweise 
ein Wohnungseigentü-
mer 200/1000 Miteigen-
tumsanteile, so haftet er 
für eine Handwerker-
rechnung in Höhe von 
10.000,00 € auch nur in 
Höhe seines Anteils, also 
mit 20 % bzw. mit 
2.000,00 €. Neu ist auch 
die dahingehende Haf-
tungsbegrenzung. Ver-
äußert ein Wohnungsei-
gentümer seine Woh-
nung, so haftet er für 
solche Forderungen nicht 
mehr zeitlich unbe-
grenzt, sondern nur noch 
für die Dauer von 5 Jah-
ren ab der Veräußerung 
(§ 10 Abs. 8 WEG). 

 
 In § 11 Abs. 3 WEG 
wurde auch ausdrücklich 
klargestellt, dass die 
Wohnungseigentümerge-
meinschaft nicht insol-
venzfähig ist, also kein 
Insolvenzverfahren über 
ihr Vermögen beantra-
gen kann. Dies gilt je-
doch nur für die Gemein-

schaft als solche; der 
einzelne Wohnungsei-
gentümer kann (wei-
terhin) sehr wohl Insol-
venz anmelden. 
 

 2. Beschlüsse 

Neu ist auch die Be-
schlusskompetenz der 
einzelnen Wohnungsei-
gentümer in den jeweili-
gen Versammlungen: 

 

 a) Maßnahmen der 
normalen Instand-
haltung oder In-
standsetzung kön-
nen mit Stimmen-
mehrheit gemäß § 21 
Abs. 3 i.V.m. § 21 
Abs. 5 Nr. 2 WEG be-
schlossen werden. 
Dies betrifft insbeson-
dere die Vergabe von 
Reparaturaufträgen. 

b) Bauliche Verände-
rungen, die über die 
ordnungsgemäße In-
standhaltung/Instand-
setzung hinausgehen, 
können nur beschlos-
sen oder verlangt wer-
den, wenn jeder Woh-
nungseigentümer, der 
hiervon betroffen ist, 
seine Zustimmung er-
teilt (§ 22 Abs. 1 
WEG).  

 Dies betrifft insbeson-
dere die Errichtung 
von Garagen, Car-
Ports, Markisen sowie 
die Versiegelung des 
Gartens durch Platten. 
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Aktuelles aus der  
Rechtsprechung  
Wohnungseigentumsrecht: 

Generelles Haustierver-
bot unzulässig 
 

Das Saarländische  Ober-
landesgericht hat in ei-
n e m  U r t e i l  v o m 
02.06.2006 entschieden, 
dass ein generelles 
Haustierverbot unwirksam 
ist. 

In diesem Fall hatte die 
Eigentümergemeinschaft 
in einer WEG-Ver-
sammlung durch Mehr-
heitsbeschluss entschie-
den, dass Hunde nicht 
gehalten werden dürfen. 
Dieser Beschluss war 
unangefochten geblieben. 
[Fortsetzung auf Seite 2] 
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c) Bauliche Verände-
rungen, die über die 
ordnungsgemäße In-
standhaltung/Instand-
setzung hinausgehen 
und der Modernisie-
rung oder der Anpas-
sung an den Stand der 
Technik dienen, kön-
nen künftig mit einer 
Mehrheit von ¾ aller 
s t immberecht ig ten 
Wohnungseigentümer 
und mit mehr als der 
Hälfte der Miteigen-
tumsanteile beschlos-
sen werden (§ 22 Abs. 
2 WEG). 

 Solche Maßnahmen 
sind bauliche Verände-
rungen, die keinen Be-
zug mehr zur Instand-
haltung haben und 
auch nicht aus einem 
Sanierungsbedarf re-
sultieren und dennoch  
sinnvoll sind, wie bei-
spielsweise die Errich-
tung einer Sprechanla-
ge oder die Installation 
eines Aufzugs. 

 Hierdurch soll verhin-
dert werden, dass in 
einer Wohnungseigen-
tümerversammlung die 
dort zufällig anwesen-
den Wohnungseigentü-
mer wichtige Maßnah-
men alleine beschlie-
ßen. 

d) Im Gegensatz hierzu 
bedürfen Maßnahmen 
der sog. modernisie-
renden Instandset-
zung nur der einfa-
chen Stimmenmehr-
heit (§ 22 Abs. 3 
WEG). 

 Hierunter versteht man 
Maßnahmen, die noch 
einen Bezug zur In-
standhaltung haben 
und einer sinnvollen 
Werterhaltung dienen, 
wie beispielsweise die 
Ersetzung von Einfach-
glasfenstern durch 
Doppelglasfenster, die 

Erneuerung einer alten 
Fassade oder die Er-
richtung einer wärme-
dämmenden Fassade. 

  

 

Bei all diesen Maßnah-
men ist insbesondere der 
Verwalter gefordert, der 
in den jeweiligen Woh-
nungseigentümerversam
mlungen stets darauf zu 
achten hat, dass den ein-
zelnen Beschlüssen der 
Wohnungseigentümer die 
jeweils erforderliche 
Mehrheit zugrunde liegt 
(also einfache Stimmen-
mehrheit oder die sog. 
qualifizierte doppelte 
Mehrheit). 
 

Ferner ist vorab auch 
immer klarzustellen, wel-
chen Charakter die ein-
zelne beabsichtigte Maß-
nahme hat, da je nach 
dem eine andere Stim-
menmehrheit erforderlich 
ist. Die Abgrenzung im 
Einzelfall kann hierbei zu 
großen Schwierigkeiten 
führen. 
 

 3. Beschlusssammlung  

Künftig hat auch der Ver-
walter eine sog. Be-
schlusssammlung zu füh-
ren (§ 24 Abs. 7 WEG), 
wobei Fehler oder Nach-
lässigkeiten beim Führen 
dieser Beschlusssamm-
lung zur Abberufung des 
Verwalters führen kön-

nen. Ferner können dem 
Verwalter in einem sol-
chen Falle auch die Pro-
zesskosten (Gerichts- 
und Rechtsanwaltskos-
ten) nach § 49 Abs. 2 
WEG auferlegt werden.  
 

 Künftig hat also jeder 
Verwalter die einzelnen 
Beschlüsse der Woh-
nungseigentümer in den 
Versammlungen schrift-
lich festzuhalten, wobei 
diese separat ausgewie-
sen und gesammelt wer-
den müssen. 
 

 Hierbei reicht es auch 
nicht aus, wenn lediglich 
die Protokolle der Eigen-
tümerversammlungen 
gesammelt werden. Viel-
mehr ist zusätzlich diese 
Beschlusssammlung an-
zulegen, wobei es natür-
lich nicht schadet, wenn 
die einzelnen Protokolle 
diesen Beschlüssen bei-
gefügt werden. 
 

4. Einberufungsfrist 

 Neu ist auch die Einbe-
rufungsfrist für Woh-
nungseigentümerver-
sammlungen, die künftig 
nach § 24 Abs. 4 WEG 
zwei Wochen beträgt. 
 

5. Übergangsregelungen 

 Das neue Wohnungsei-
gentumsrecht trat am 
01.07.2007 in Kraft und 
gilt für alle Gerichtsver-
fahren, die nach dem 
01.07.2007 anhängig 
wurden. Verfahren, die 
zu diesem Stichtag 
01.07.2007 bereits bei 
Gericht anhängig waren, 
werden noch nach dem 
alten Recht beurteilt. 
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[Fortsetzung OLG SB] 

Als sich ein Eigentümer 
einen Hund anschaffte, 
wurde er durch Be-
schluss der WEG zur 
Abschaffung aufgefor-
dert.  

Nach Auffassung des 
Gerichts ist dieses Ver-
bot unverhältnismäßig. 
§ 15 Abs. 2 WEG sehe 
zwar vor, dass die Woh-
nungseigentümer durch 
Mehrheitsentscheidung 
die Ordnungsgemäßheit 
des Gebrauchs des Son-
dereigentums regeln 
können.  Ob dieser Ge-
brauch aber nicht ord-
nungsgemäß sei, muss 
nach Auffassung des 
Gerichts von den Eigen-
tümern im Einzelfall ge-
prüft werden und kann 
nicht durch einen  gene-
rellen Beschluss verbo-
ten werden. Vielmehr 
muss im Einzelfall nach-
gewiesen werden, dass 
ein bestimmtes Tier eine 
Gefahr darstellt. 
 

Aktuelles aus der Kanzlei: 

Am 6. Juni 2007 hat die 
Bundesrechtsanwaltskam-
mer Herrn RA Dr. Nikolaus 
Geiben das Zertifikat 
"Qualität durch Fortbil-
dung" verliehen. 

 

  

Ausschlaggebend waren 
regelmäßige Fortbildungs-
aktivitäten, von ihm gehal-
tene Fachvorträge und 
Fachveröffentlichungen, 
wie z.B. Abschluss des 
F a c h a n w a l t s k u r s e s 
Erbrecht, Vorträge bei der 
IHK,  der  Deutsch-
Französischen Juristen-
vereinigung sowie eine 
Fachveröffentlichung zum 
grenzüberschreitenden 
Vertrags– und Immobilien-
recht. 

Dr. Geiben Rechtsanwälte — Mandantenbrief 

Bei Problemen oder 
weitergehenden Fra-
gen stehen wir Ihnen 
gerne für eine Bera-
tung zur Verfügung. 




